
 
VI. GEWÄHRLEISTUNG 

1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Voraussetzung für 
Gewährleistungsansprüche ist in jedem Fall eine unverzügliche Mängelrüge, sowie eine 
unverzügliche Untersuchung bzw. Prüfung der Ware bei Lieferung. Für Transportschäden 
ist § 438 HGB einschlägig. Das Gut gilt als in vertragsgemäßem Zustand abgeliefert, wenn 
eine äußerlich erkennbare Beschädigung oder der Verlust nicht sofort bzw. eine äußerlich 
nicht erkennbare Beschädigung nicht innerhalb von acht Tagen angezeigt wird. Für 
versteckte Mängel gilt diese Frist ab ihrer Entdeckung. Unterlässt der Besteller die Anzeige 
so haftet er für den Schaden, der dem Lieferanten aus der Vermutungswirkung des § 438 
HGB, insbesondere aus dem Verlust seiner Ansprüche gegen den Frachtführer, entsteht. 

2. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit und bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit; bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang 
infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 
ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder 
die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind sowie bei nicht mehr reproduzierbaren Softwarefehlern. 

3. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäße Änderungen, Ein-/Ausbau- oder 
Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus 
entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 

4. Bei begründeter Mängelrüge, das heißt bei Vorliegen von Sachmängeln, die oder deren 
Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlagen, ist der Lieferant nach seiner 
Wahl zur Nachbesserung (Mängelbeseitigung) oder Nachlieferung (Ersatzlieferung) 
berechtigt. 

5. Der Besteller hat dem Lieferanten die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit 
und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu 
übergeben. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie die Aufwendungen 
für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der 
nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache trägt der Lieferant, wenn 
tatsächlich ein Mangel vorliegt. Liefert der Lieferant zum Zwecke der Nacherfüllung eine 
mangelfreie Sache, so hat der Besteller die mangelhafte Sache herauszugeben. Dieses 
gilt entsprechend für mangelhafte Bestandteile, wenn diese im Rahmen der 
Nachbesserung durch mangelfreie ersetzt werden. Stellt sich ein 
Mangelbeseitigungsverlangen des Bestellers als unberechtigt heraus, kann der Lieferant 
die Kosten für die Fehleranalyse auch nachträglich entsprechend den jeweils gültigen 
Preisen für Serviceleistungen verlangen. 

6. Ist der Lieferant zur Nachbesserung oder Nachlieferung nicht in der Lage bzw. ist er 
gemäß § 439 Abs. (3) BGB zur Verweigerung der Nachbesserung bzw. der Nachlieferung 
berechtigt, oder tritt eine Verzögerung der Nachbesserung bzw. Nachlieferung über eine 
angemessene Frist hinaus ein, die der Lieferant zu vertreten hat, oder schlägt die 
Nachlieferung bzw. Nachbesserung zweimal fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des 
Kaufpreises zu verlangen. 



 
7. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen sind insoweit ausgeschlossen, als die Aufwendungen sich erhöhen, weil 
der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung 
des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch. Dies gilt entsprechend für 
Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers gemäß § 445a BGB (Rückgriff des 
Verkäufers) vorausgesetzt der letzte Vertrag in der Lieferkette ist kein 
Verbrauchsgüterkauf. 

8. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferanten gemäß § 445a BGB 
(Rückgriff des Verkäufers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer 
keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarungen getroffen 
hat. 
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